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Vorübergehende Unmöglichkeit

Grund der Nichtleistung zweifelhaft/nicht
nachweisbar

Erlöschen der Primärleistungspflicht
fraglich

Fristsetzung

Gleichstellung mit endgültiger
Unmöglichkeit (BGHZ 83, 197):
Überschreiten des Erfüllungszeitraums
(abs. Fixgeschäft), Unzumutbarkeit
weiteren Abwartens
(wie bisher, nicht kodifiziert)

Primärleistungspflicht erlischt
endgültig, § 275 I

Wegfall der Gegenleistungspflicht § 326 I
1;
Rückerstattung erbrachter Leistung, § 326
IV, 346
Rücktritt, § 326 V
Schadensersatz statt der Leistung, § 275
IV, 280, 283 bzw. § 311a II

Nachweisbar
vorübergehend

Primärleistungspflicht erlischt nicht

Fristsetzung

Rücktritt (§ 323);
Schadensersatz statt der Leistung (§§ 280,
281)

Rücktritt
(alternativ nach § 323 oder § 326 V)
Schadensersatz statt der Leistung

(alternativ nach §§ 280, 281 oder §§ 280,
283 bzw. § 311a)
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endgültig, § 275 I

Primärleistungspflicht erlischt nichtErlöschen der Primärleistungspflicht
fraglich

Bei Fristsetzung kann der Grund
der Nichtleistung offenbleiben.
Diese ist, sofern tatsächlich
Unmöglichkeit vorlag,  allenfalls
überflüssig, aber unschädlich,
da Rücktritt/Schadensersatz
jedenfalls möglich sind!


